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nicht, dann fann ihm der Diöceſanbiſcho eine Zeit beſtimmen, iuner—
halb welcher EL die Reſignation einreichen muß, und nach Ablauf
dieſes Termins kann der Diöceſanbiſchof den Concurs für das
Beneficium oder die Pfarrei) ausſchreiben, und inen Andern amit
betrauen. nder verhält ES ſich nit einfachen Beneficien, die keine
Reſidenzpflicht auferlegen.

n3 10 N Karmeliten-Provincial.
III X etn utm Ehebruch Erzeugter

irregulär 2 Ein ſchon bejahrter Pfarrer kommt eines age
zur Beicht und bemerkt gleich anfangs dem Beichtvater: ich komme

V  hnen mit der Hoffnung, daß Sie viele Facultäten aben denn
brauche einen Beichtvater. Der Beichtvater erwiedert:

NunV  ch laube mehr Facultäten 3u beſitzen, als Sie brauchen.
erzählt der Beichtende: Als ich nach meiner Prieſterweihe nach Hauſekam, aren ſchon alle Anſtalten für die feierliche Primiz getroffen.Meine Mutter and ich ſchwer ran und als ich allein

threr Seite ſaß, eſtand ſie mir iInter vielen Thränen folgendes:Du biſt doch Prieſter geworden, was ich bisher nie für möglich
gehalten habe; denn, ich muß dir jetzt mein Herz öffnen, ich hattedas Unglück, mi einmal Iun Abweſenheit meines annes mit einem
anderen verſündigen und die Frucht dieſes Vergehens biſt du
Da Orte ich einmal, daß uneheliche Kinder keine Prieſter werden
dürfen, eßhalb ich auch ſtets für unmöglich hielt, daß du Aus
geweiht werden würdeſt Dieſes mütterliche Geſtändni war für michwie ein Donnerſchlag ud erfüllte mich mit dem bitterſten Schmerze,den aber vor der ranken Mutter verbergen ſuchte. Was war
zu thun? Die Primiz konnte nicht erſchoben werden; ich 0auch nicht den U Dispens einzureichen, daher feierte ichmeine Primiz als irregulär und Uhr fort, Meſſe leſen und die

Sacramente penden Später habe ich Avrliche Seelſorgeühernommen nd nun Sie, daß ich Nichtbeachtung der
Irregularität der Excommunication verfallen nd zur Uebernahmeeines Beneficiums Infähig geworden bin. Werden Sie miu helfenönnen

Der Beichtvater erwiederte: V  hnen iſt Cl zu elfen, ohnedaß beſondere Facultäten dazu erforderli In Sie aren 10 garUte irregulär. Wenn die Mutter un ihrer Einfalt das laubte, oiſt das einer Frau nicht verdenken; aber Sie hätten doch aus
dem canoniſchen E, das Sie ſtudiert aben, wiſſen können und
ollen, daß ſemand als illegitim geboren angeſehen wird, der
während des ehelichen Lebens geboren iſt Pater St 18, quem nuptiaedemonstrant. So lange das Gegentheil nicht echtlich bewieſen iſt,gilt ern ſolches Kind als ehelich Daher Sie nicht irregulär
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und olglich auch nicht excommunieirt und zur Uebernahme eines
Beneficiums nicht unfähig. Aber ehr viele und Sünden

aben Sie begangen, ei Sie In allen jenen Stücken gege hr
Gewiſſen handelten und nie darüber mit einem Beichtvater ſich
beſprachen. Es läßt ſich denken, daß unſer Prieſter getröſtet von
dannen gieng.

Um Michael Haringer 8 —
Conſultor der hl Congregationen des 9*  ndex und der Abläſſe.

IV (Freiheit A  19 der jährlichen Beichte.)
Inter dieſer Ueberſchrift erſchien Im Paſtoralblatt für die Diöceſe
Rottenburg, Ig Nr 4, ein Aufſatz, deſſen praktiſche Folgerungen
der Beherzigung werth ind Ganz richtig werden m dieſer Abhand⸗
ung die kirchlichen Normen die the geſte Urſprünglich war
8 Intention nd Vorſchrift der Kirche, daß die jährliche El dem
eigenen Seelſorgsprieſter abgelegt werde; allein ur allgemeinen
Brauch und auf run ausdrücklicher Erklärungen der Päpſte
Alexander * Johannes XII und Clemens VIII iſt die Milde

eingetreten, daß die jährliche Beicht bei jedem zum Beichthören
rechtmäßig verordneten Prieſter abgelegt werden kann. Hieraus
gibt ſich Ein zweifaches: Die Ablegung der Beicht bei dem eigenen
Seelſorgsprieſter hat ihre chöne nd tiefe Begründung n dem Ver
hältniſſe zwiſchen Hirten und Schäflein, entſpricht dem kirchlichen
Geiſte (man erinnere ich an die obligatio bersonal! 18 des Arrer
zur Meßapplication für eine Gemeinde), hat m olge der Bekanntſcha
des Seelſorgers mit den Lebensverhältniſſen der Pönitenten in der
ege den orthei einer richtigeren und icheren Entſcheidung und
ührung für ſich Demnach ſoll die Ablegung der Cl an den
Ortsſeelſorger die ege leihen und damit dies deſto gewiſſer der
Fall ſei, muß jeder Seelſorger jederzeit gerne bereit ſein, die Beichten
ſeiner Pfarrangehörigen aufzunehmen; ſoll insbeſondere zur Er  2
lichen Zeit alle zweckdienlichen Mittel anwenden, AUm die egung
der Beicht bei ihm ſe möglichſt 3u erleichtern, namentlich, wie
wenigſtens In Oberöſterreich auf dem Lande wohl überall gebräuchlich
iſt, durch zweckmäßige Vertheilung der Pfarrkinder große eicht
concurſe einzelnen agen verhüten. Dieſe Vertheilung geſchi
hier m der Weiſe, daß die ledigen Mannsperſonen, die ledigen
Weibsperſonen, die Verheirateten nach Ortſchaften m e 3—
theilungen getheilt und für beſtimmte Tage einberufen werden; den
ſchulpflichtigen Kindern werden eigene Tage angewieſen; außerdem
aber ſoll der Seelſorger auch allen anderen agen der öſterlichen
Zeit, zuma Sonn⸗ und Feiertagen denjenigen Gelegenheit ieten,
welche den beſtimmten agen nicht erſcheinen können oder auch
aus irgend einem vernünftigen Grunde nicht vollen


